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Branchen-News aus der Welt des Rechts
EINSTEIGER /
AUFSTEIGER

D ie österreichische Rechtsschu-
le in Bratislava wird heuer

erstmals von der international tä-
tigen Rechtsanwaltssozietät DLA
Piper unterstützt. Die Schule ist
eine Initiative des Forschungsin-
stituts für mittel- und osteuropäi-
sches Wirtschaftsrecht, der WU
Wien und der Comenius Universi-
tät in Bratislava. Im Rahmen
eines zweisemestrigen Pro-
gramms werden juristische Nach-
wuchstalente auf eine erfolgrei-
che Karriere vorbereitet. „Durch
die Unterstützung schaffen wir
wertvolle Kontakte für die Zu-
kunft“, sagt Michaela Stessl,
Country Managing Partnerin von
DLA Piper in der Slowakei.

VERANSTALTUNG
DER WOCHE

R und 100 Gäste folgten der
Einladung der Wiener Rechts-

anwaltskammer zu deren traditio-

nellem Neujahrsempfang in den
Festsälen der RAK. Präsident Mi-
chael Auer nutzte den Abend
und zog eine kleine rechtspoliti-
sche Zwischenbilanz. Unter den
interessierten Zuhörern begrüßte
man: Rupert Wolff, Präsident der
Österreichischen Rechtsanwalts-
kammer, Universitätsprofessor
Heinz Mayer, Brigitte Bierlein,
Vizepräsidentin des Verfassungs-
gerichtshofes, OGH-Vizepräsident
Ronald Rohrer und Senatspräsi-

dent Anton Spenling, Ludwig
Bittner, Präsident der Österr. No-
tariatskammer, Generalprokura-
tor Ernst Eugen Fabrizy sowie
Armenak Utudjian und Josef
Weixelbaum, ÖRAK-Präsidium.

AWARD /
DEAL DER WOCHE

D ie Wirtschaftskanzlei Kerres 0
Partners startet nach einem

erfolgreichen Jahr 2011 gleich mit

einer weiteren Auszeichnung in
das neue Jahr. Bereits zum dritten
Mal wurde die Kanzlei als „Pri-
vate Client Law Firm of the Year
in Austria“ mit dem „Corporate
INTL Global Award“ prämiert.
„Die Fähigkeit, Lösungen für
komplexeste Fragestellungen zu
bieten, zeichnet unsere Sozietät
aus. Die persönliche Betreuung
unserer Klienten steht an vorders-
ter Stelle“, zeigt sich Gründungs-
partner Christoph Kerres stolz.

D ie Österreichische Staatsdru-
ckerei Holding AG (OeSD)

vertraute bei ihrem Listing an der
Wiener Börse auf die rechtliche
Betreuung von Christoph Bro-
gyányi und Andreas Mayr, Kapi-
talmarktpartner bei Dorda Brug-
ger Jordis. Innerhalb des vergan-
genen halben Jahres war dies die
einzige Erstnotierung einer Aktie
im amtlichen Handel der Wiener
Börse. Die OeSD möchte damit
zusätzliche Finanzierungsoptio-
nen für ein künftiges Unterneh-
menswachstum erschließen und
sich den strengen Informations-
pflichten und Transparenzregeln
des Kapitalmarkts unterwerfen.
Die OeSD produziert alle Hochsi-
cherheits-Ausweisdokumente für
die Republik Österreich und hat
darüber hinaus Auftraggeber in
mehr als 60 Staaten.

Absolventen der österr. Rechts-
schule in Bratislava. F: DLA Piper

Rupert Wolff, Heinz Mayer und Mi-
chael Auer. F: RAK Wien

Andreas Mayr und Christoph Bro-
gyányi, DBJ. F: DBJ

Verpächterin
haftet nicht für
Pächterbeiträge
Sozialversicherung wollte sich
ausständige Unfallversicherungs-
beiträge holen und blitzte ab.

[WIEN/KOM] 158,84 Euro: Diesen
bemerkenswerten Betrag an aus-
ständigen Beiträgen eines Land-
wirts zur Unfallversicherung woll-
te die Sozialversicherungsanstalt
der Bauern bei seiner Verpächte-
rin eintreiben. Diese wehrte sich
gegen die Haftung für ihren Päch-
ter und bekam vor dem Verwal-
tungsgerichtshof recht. Mit der
Folge: Der Bund muss der Frau
wegen eines rechtswidrigen Be-
scheids des Landeshauptmanns
von Niederösterreich 1106,40
Euro als Aufwandsersatz zahlen.

Die Sozialversicherung hatte
die Frau „als Eigentümerin von
Wirtschaftsgütern“ in Anspruch
genommen – nämlich von jenen
0,724 Hektar, die der säumige
Landwirt zur weinbaulichen und
landwirtschaftlichen Nutzung ge-
pachtet hatte. Eine solche Bei-
tragshaftung setzt aber über das
Eigentum am verpachteten Wirt-
schaftsgut hinaus voraus, dass die
Verpächterin mindestens zu
einem Viertel am Betriebskapital
ihres Pächters beteiligt ist.

Kein Anteil am Betriebskapital
Und genau darin irrte der in zwei-
ter Instanz angerufene Landes-
hauptmann, gegen dessen Be-
scheid sich die Verpächterin
wehrte: Das Wesen des Pachtver-
hältnisses erschöpft sich darin,
dass der Verpächter für die Über-
lassung des Grundes zur Nutzung
als Gegenleistung ein Entgelt er-
hält. „Der Verpächter erwirbt
aber aus dem Pachtvertrag nicht
auch einen (ideellen) Anteil am
(gesamten) Betriebskapital des
Unternehmens im Ausmaß des
Wertes der Pachtliegenschaft“,
schreibt der Verwaltungsgerichts-
hof (2009/08/0059). Auch der
Pächter erwerbe für sein Unter-
nehmen nicht die Liegenschaft
selbst, sondern er bringe nur das
Bestandrecht daran in sein Unter-
nehmen ein. Eine Haftung der
Beschwerdeführerin als Verpäch-
terin von Grundstücken komme
daher nicht in Betracht, schließt
der Verwaltungsgerichtshof.
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Zweitmeinung im
Steuerrecht
zunehmend gefragt
Beratung. Steuerberater orten Trend zur „Second
Opinion“, auch Anwälte sehen sich dazu berufen.
VON BENEDIKT KOMMENDA

[WIEN] In der Steuerberatung
wächst die Nachfrage nach Zweit-
meinungen: Wie im medizinischen
Bereich vor kritischen Eingriffen
bekannt und bewährt, holen zu-
nehmend auch Steuerberater in
besonders heiklen Fällen gerne
eine „Second Opinion“ ein, um
ihre Einschätzung der steuerrecht-
lichen Lage oder ihre Handhabung
der Rechnungslegung kritisch zu
hinterfragen. Diesen Trend ver-
spüren auch Anwaltskanzleien, die
im Steuerrecht ein attraktives Be-
tätigungsfeld sehen.

„Gehört zum guten Ton“
„Es gibt im Steuer- und Rechnungs-
legungsrecht eine Vielzahl von Si-
tuationen, in denen es nicht eine
eindeutige Antwort gibt“, sagt An-
walt Christian Wimpissinger, Part-
ner bei Binder Grösswang in Wien.
Ein eigenes Steuerteam steht dort
auch für Second Opinions bereit.
„Das ist in Österreich im Gegensatz
zu den USA, Großbritannien oder
Deutschland noch Neuland, aber
v. a. die professionellen Steuerbera-
ter haben wenig Berührungsängste
und scheuen sich nicht, Klienten
die Einholung einer zweiten Mei-
nung auch aktiv vorzuschlagen“,
ergänzt Andreas Hable, ebenfalls
Partner bei Binder Grösswang, im
Gespräch mit der „Presse“. „In be-
sonders heiklen Situationen gehört
das zum guten Ton, zur Sorgfalt.“

Im Steuerrecht kann vor allem
die finanzielle Dimension des Risi-
kos einer Fehleinschätzung den
Ausschlag geben, eine Zweitmei-
nung einzuholen. „Es müssen je-
denfalls mehr als ein paar tausend
Euro auf dem Spiel stehen“, so Ha-
ble; bei der Rechnungslegung ist
zu bedenken, dass jede Entschei-
dung Langzeitwirkungen über Jah-
re nach sich ziehen kann.

Als Anwälte sehen sich Hable
und Wimpissinger – Dritter im
Bunde ist der auch an der Univer-

sität Salzburg lehrende Christoph
Urtz – für besonders geeignet:
Steuerberater brauchen nicht zu
fürchten, es würde ihnen ein lau-
fend von ihnen betreuter Mandant
auf Dauer abgeworben. „Wir wis-
sen gar nicht, ob wir mit dem Man-
danten jemals wieder zu tun ha-
ben werden“, sagt Hable.

Doch auch Steuerberater un-
tereinander haben keine Scheu,
Zweitmeinungen einzuholen. „Vor
allem auch kleinere Kanzleien
kommen zu uns, um auf unser Spe-
zialwissen zurückzugreifen“, sagt
etwa Bernhard Gröhs, Managing
Partner bei Deloitte Österreich. Für
Gröhs gibt es typische Situationen,
in denen eine Second Opinion be-
sonders interessant ist: „Zum Bei-
spiel in allen Fällen, in denen be-
reits ein streitiges Betriebsprü-
fungsverfahren läuft“. Gröhs hat
dazu passend die Spezialistengrup-
pe „Tax Litigation“ aufgebaut. In-
haltlich gehe es oft um Steuerfra-
gen bei Transaktionen, um Ver-
rechnungspreise, Umgründungen
oder internationale Sachverhalte.

Interne Qualitätssicherung
Und wen fragen die „Big Four“, die
großen Prüfungsgesellschaften
(neben Deloitte sind das Pricewa-
terhouseCoopers, Ernst & Young
und KPMG), selbst? „ Im Sinne der
Qualitätssicherung haben wir
schon lange interne Prozesse in-
stalliert, die insbesondere bei
komplexeren Engagements eine
sogenannte ,Second Partner Re-
view‘ zwingend vorsehen“, formu-
liert Helmut Maukner, Managing
Partner bei Ernst & Young in Wien.
Die Einholung einer externen Sec-
ond Opinion sei dort nicht stan-
dardmäßig vorgesehen.

Aber auch Maukner bestätigt:
„Marktseitig sehen wir durchaus
eine Zunahme von Second-Opi-
nion-Anfragen, die an uns heran-
getragen werden, insbesondere
von internationalen Konzernen
und bei komplexen Spezialfragen.“

Doppelte Haushaltsführung
auch für Alleinstehende
Verwaltungsgerichtshof. Absolvent der TU Wien kann
während Studiums in Graz Wohnungskosten absetzen.
[WIEN/KOM] Obwohl die Haushalts-
führung Privatsache ist, gibt es Si-
tuationen, in denen Wohnkosten
als Werbungskosten durchgehen:
Wenn ein Steuerpflichtiger aus be-
ruflichen Gründen nicht mit einem
Wohnort auskommt. Ein Absolvent
der TU Wien, der an der TU Graz
seine Doktorarbeit begann, einen
auf zwei Jahre befristeten Arbeits-
vertrag einging und auch in Graz
lebte, gab an, es sei ihm nicht zu-
mutbar, die Wohnung in Wien auf-
zugeben. Das sah der unabhängige
Finanzsenat in Graz anders: Er bil-
ligte dem Mann eine Berücksichti-

gung der doppelten Haushaltsfüh-
rung nur für sechs Monate zu – so
lange, wie der Wahlgrazer die Wie-
ner Wohnung wegen der Kündi-
gungsfristen weiterzahlen musste.

Der VwGH gab aber dem Mann
(vertreten durch Steuerberater Her-
bert Niedermayer, Schärding)
recht; die Wohnsitzverlegung sei
auch einem Alleinstehenden nicht
zumutbar, wenn der Verbleib am
Arbeitsort nur von relativ kurzer
Dauer sein werde und mit einer
Rückkehr zu rechnen sei (2008/
15/0296). Der (behinderte) Techni-
ker lebt tatsächlich wieder in Wien.

Übersiedeln muss nicht bei jedem Wechsel des Arbeitsorts sein. [ Matthias Silveri ]


